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RS OGH 1989/4/12 14Os36/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1989

Norm

StPO §68 Abs1 Z3

Rechtssatz

Nach § 68 Abs 1 Z 3 StPO besteht ein Ausschließungsgrund nur dann, wenn der Richter aus dem Freispruch oder aus

der Verurteilung des Beschuldigten Nutzen oder Schaden zu erwarten hat, sich also aus dem Inhalt der Entscheidung

solche Auswirkungen auf den Richter ableiten lassen.
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